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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 035-2016
Vorstossart: Postulat
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2016.RRGR.108

Eingereicht am: 27.01.2016

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Zryd (Magglingen,

 

 

Bachmann
Schmidhauser
Etter (Treiten,
Schwarz
Guggisberg
Löffel-Wenger
Linder (Bern,
Egger (Frutigen,

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.:  
Direktion: Erziehungsdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat:  

  

Sport als Promotionsfach 

Der Regierungsrat wird aufgefordert zu überprüfen, ob das Fach Sport auf gymnasialer Stufe zur 
Promotion beitragen soll. 

Begründung: 

Das Fach Sport ist das einzige Grundlagenfach an Gymnasien des Kantons Bern
motionsrelevant ist. Über die grosse Bedeutung von Sport in
tigkeit sportlicher Betätigung und sportlichen Verstehens in der Erziehung müssen hier nicht 
gross Ausführungen gemacht werden, das ist unbestritten. Mit der Promotionswirksamkeit von 
Sport an Gymnasien kann der Kanton Ber
mehrperspektivischem Sportunterricht für Bildung und Gesundheit abgeben.
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gefordert zu überprüfen, ob das Fach Sport auf gymnasialer Stufe zur 

Das Fach Sport ist das einzige Grundlagenfach an Gymnasien des Kantons Bern
motionsrelevant ist. Über die grosse Bedeutung von Sport in unserer Gesellschaft und die Wic
tigkeit sportlicher Betätigung und sportlichen Verstehens in der Erziehung müssen hier nicht 
gross Ausführungen gemacht werden, das ist unbestritten. Mit der Promotionswirksamkeit von 
Sport an Gymnasien kann der Kanton Bern ein bildungspolitisches Signal zur Bedeutung von 
mehrperspektivischem Sportunterricht für Bildung und Gesundheit abgeben.
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Die Erfahrung anderer Kantone zeigt, dass mit einem promotionsrelevanten Grundlagenfach 
Sport die Auseinandersetzung mit Bewegung und Sport bei weniger an Sport interessierten 
Schülerinnen und Schülern nachweislich gestärkt werden kann. Andererseits wird die Leistung 
guter Sportler und Sportlerinnen durch die Notenwirksamkeit auch honoriert. 

Die Bedeutung und die Wirkungen des Sports im gymnasialen Lehrgang können u. a. mit 
Hausaufgaben im Bewegungs- und Sportbereich untermauert werden. Dem gymnasialen Sport-
unterricht kommt so das gleiche Gewicht zu wie dem Sportunterricht an der Volksschule und an 
Mittelschulen in verschiedenen Kantonen. 

Die Regierung ist aktuell an der Erarbeitung einer «Sportstrategie Kanton Bern». In deren Rah-
men wäre zu prüfen, ob das Fach Sport in Zukunft mehr Verantwortung für die gymnasiale Lauf-
bahn übernehmen soll und mit einer Note, die zählt, einen Beitrag zur Promotion der Schülerin-
nen und Schüler leisten könnte. 

Verteiler 

• Erziehungsdirektion 
• Grosser Rat 


